Ergänzende Information 

für Anträge auf erstmalige (Erstantrag) und erneute (Änderungsantrag) Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft (GdB mindestens 50)

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,

sind Sie erwerbstätig* und stellen Sie erstmalig einen Antrag oder wurde bei Ihnen bisher lediglich ein GdB unter 50 festgestellt? 
Dann gelten für Sie ab dem 01. Mai 2004* neue Regelungen.

Wenn Sie

· die erforderlichen medizinischen Unterlagen wie Befundberichte der Sie behandelnden Ärzte, Entlassungsberichte aus Krankenhäusern, Klinken usw. selbst beibringen (die Kosten dafür können allerdings wegen fehlender Rechtsgrundlage nicht erstattet werden) 

oder

· das Versorgungsamt mit Ihrer entsprechenden Erklärung im Antragsvordruck bevollmächtigen, von den von Ihnen angegebenen Ärztinnen/Ärzten und Stellen die erforderlichen medizinischen Unterlagen beizuziehen,

dann wird über Ihren Antrag - soweit er vollständig ist - innerhalb kurzer Fristen entschieden: Der Gesetzgeber hat für die ärztliche Auswertung und für das Erstellen des Bescheides eine Frist von jeweils 2 Wochen vorgesehen. Auch falls die von Ihnen vorgelegten oder vom Versorgungsamt beigezogenen Unterlagen für eine sachgerechte Entscheidung nicht ausreichen sollten und Sie deshalb versorgungsärztlich untersucht werden müssen, wird das Versorgungsamt um eine bevorzugte Erledigung bemüht sein.

Bitte teilen Sie dem Versorgungsamt entweder formlos schriftlich mit, dass Sie erwerbstätig sind, da die in ganz Nordrhein-Westfalen vorgehaltenen Antragsvordrucke die Abfrage nach der Erwerbstätigkeit noch nicht enthalten, oder fügen Sie die nachstehende Erklärung unterschrieben dem Antrag bei.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Versorgungsverwaltung






    * = Bitte wenden

Erklärung:

( Ich bin erwerbstätig.

________________________________________________

Datum und Unterschrift

*

Erwerbstätig sind Sie insbesondere, wenn Sie einen Arbeitsplatz im Sinne von § 73 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) innehaben:

§ 73 SGB IX Begriff des Arbeitsplatzes 

(1) Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie Auszubildende und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden. 

(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden 

1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 in Betrieben oder Dienststellen teilnehmen, 

2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist, und Geistliche öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften, 

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung erfolgt, 

4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch teilnehmen,

5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden, 

6. Personen, die nach § 19 des Bundessozialhilfegesetzes in Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden,

7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr- oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahltem Urlaub oder wegen Bezuges einer Rente auf Zeit ruht, solange für sie eine Vertretung eingestellt ist.

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder nach den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die Dauer von höchstens 8 Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen vom 23.04.2004, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I Nr. 18 vom 28.04.2004, ab dem 01.05.2004 in Kraft

Aktenzeichen des Versorgungsamtes, wenn bekannt:________________________________

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)  _____________________________________________________


